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I. Allgemeine Bestimmungen 
1. Lieferungen und Leistungen (im Folgenden: Lieferungen) der 
oben genannten EATON Gesellschaften (im Folgenden 
„EATON“ oder „Lieferant“ genannt) erfolgen ausschließlich zu 
den Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leis-
tungen der Elektroindustrie (im Folgenden: ZVEI-Bedingungen), 
ergänzt durch diese Zusatzbedingungen der EATON  Gesell-
schaften in Deutschland (im Folgenden gemeinsam „Geschäfts-
bedingungen“ genannt). 
2. Mit der Entgegennahme eines Angebotes, einer Auftragsbe-
stätigung, spätestens aber bei der Erteilung eines Auftrages 
oder der Entgegennahme einer Lieferung von EATON erkennt 
der Besteller an, dass die Geschäftsbedingungen für die gesam-
ten Geschäftsbeziehungen mit EATON gelten sollen. Die einmal 
vereinbarten Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige 
Vertragsabschlüsse als vereinbart. 
3. Geschäftsbedingungen des Bestellers oder Dritter finden 
keine Anwendung, auch wenn EATON ihrer Geltung im Einzel-
fall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn EATON auf ein 
Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Bestel-
lers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt 
darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedin-
gungen. Gleiches gilt auch dann, wenn EATON in Kenntnis der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers die Lieferung 
an ihn vorbehaltlos ausführt. 
4. Von den Geschäftsbedingungen abweichende Bestimmungen 
können nur durch die Geschäftsführung von EATON vereinbart 
werden und werden erst nach schriftlicher Bestätigung wirksam. 

II. Abweichungen von den ZVEI-Bedingungen
Es gelten folgende Abweichungen und Ergänzungen zu 
den ZVEI-Bedingungen: 
1. Abweichend von Ziffer VIII. 2. Satz 1 der ZVEI-Bedingungen 
verjähren Sachmängelansprüche erst in 24 Monaten ab Liefe-
rung. Diese Abweichung findet auf Mittelspannungsanlagen; 
unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme inkl. Zubehör 
und damit verbundenen Dienstleistungen sowie auf Produkte der 
CEAG Notlichtsysteme keine Anwendung – für diese Produkte 
gilt die Gewährleistungsfrist gemäß der ZVEI Bedingungen von 
12 Monaten ab Lieferung. 
2. Abweichend von Ziffer VIII. 3. der ZVEI-Bedingungen ist der 
Besteller zwar verpflichtet, Lieferungen unverzüglich zu untersu-
chen und festgestellte Mängel EATON binnen einer Ausschluss-
frist von einer Woche unter Angabe der konkreten Beanstan-
dungen schriftlich anzuzeigen. Die Frist beginnt bei offenen 

Mängeln mit der Übergabe, bei versteckten jedoch erst  mit ihrer 
Entdeckung. Zur Fristwahrung genügt allerdings die rechtzeitige 
Absendung der Mängelanzeige. Nach Ablauf der Frist ohne eine 
Rüge von Mängeln sind Mängelansprüche ausgeschlossen. 
3. Abweichend zu Ziffer III der ZVEI Bedingungen, bleibt die 
gelieferte Ware bis zur vollständigen Erfüllung der entsprechen-
den Forderungen auf Seiten des Lieferers gegen den Besteller, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, Eigentum des Lieferers. In 
Ergänzung zu Ziffer III.3. ist der Fristbeginn zur Berechnung der 
Fälligkeit einer Rechnung das jeweilige Rechnungsdatum. 
4. In Ergänzung zu Ziffer V.1. gelten, sofern EATON nicht schrift-
lich einer anderen Vorgehensweise zustimmt, für den Straßen-
güterverkehr und Paketsendungen, CPT (Incoterms 2010) am 
Lager des Bestellers; oder für Luft- und Seefrachtsendungen, 
FCA (Incoterms 2010) am ursprünglichen Verladeort oder am 
Lager. 
5. In Ergänzung zu Ziffer VIII und XII der ZVEI Bedingungen ist 
die Haftung von EATON im Übrigen– soweit dem nicht zwingen-
de Rechtsvorschriften entgegen stehen- auf den jeweiligen 
Netto-Auftragswert begrenzt. EATON oder seine verbundenen 
Unternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter 
oder Vertreter haften in keinem Fall für mittelbare oder beiläufige 
Schäden oder Folgeschäden, unter anderem entgangenen 
Gewinnen, Nutzungsausfällen, Produktionsausfällen oder Buß-
geldern, ob aus Vertrag, kraft Gesetzes oder aus unerlaubter 
Handlung, soweit dies nach zwingendem geltenden Recht mög-
lich ist.  
6. Die in Artikel 5 genannten Haftungsbegrenzungen gelten nicht 
im Falle von: Haftungsansprüchen gemäß dem deutschen Pro-
dukthaftungsgesetz; Vorsatz; grober Fahrlässigkeit auf Seiten 
von EATON, der gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestell-
ten von EATON, die aus oder im Zusammenhang mit der Leis-
tung nach diesen Geschäftsbedingungen entstehen; arglistiger 
Täuschung; oder der Verletzung von Körper, Leben und Ge-
sundheit. 

III. Technische Angaben, Katalogangaben
EATON gibt angesichts der Vielzahl der auf dem Markt erschei-
nenden Geräte, Materialien und Programme und der unter-
schiedlichen Be- und Verarbeitungsmethoden, die außerhalb 
seines Einflussbereiches liegen, grundsätzlich keine Garantien 
über die jeweilige Beschaffenheit der Lieferungen. Insbesondere 
Leistungsbeschreibungen der einzelnen Produkte in den Katalo-
gen des Lieferers haben nicht den Charakter einer Garantie. Alle 
Zeichnungen, Beschreibungen, Spezifikationen und Werbemate-

rialien, die von Eaton herausgegeben werden sowie in Eaton´s 
Katalogen und/oder Prospekten enthaltene Beschreibungen 
oder Abbildungen sind lediglich zu allgemeinen Informations-
zwecken erstellt worden und enthalten insbesondere keine 
verbindlichen Zusagen oder Angaben zur Beschaffenheit der 
Geräte, deren Einsetzbarkeit oder deren Verfügbarkeit. Sie 
werden zu keinem Zeitpunkt Bestandteil dieser Geschäftsbedin-
gungen im Allgemeinen, noch im Hinblick auf die Gewährleis-
tung. Eaton ist dazu berechtigt, jederzeit Änderungen an den 
Spezifikationen, Zeichnungen oder Materialien der Lieferungen 
vornehmen, um den anwendbaren Sicherheitsbestimmungen 
oder anderen gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen oder 
wenn nach Auffassung von Eaton dies weder wesentliche Aus-
wirkungen auf die Qualität oder die Leistung hat. 

IV. Instruktionen und Produktbeobachtung
1. Der Besteller ist verpflichtet, die vom Lieferer herausgegebe-
nen Produktinstruktionen sorgfältig zu beachten und an seine 
Abnehmer auch im Falle der Verbindung, Vermischung, Ver-
mengung und Verarbeitung mit dem besonderen Hinweis zur 
Beachtung weiterzuleiten sowie diese ebenfalls zu verpflichten, 
ihrerseits eine entsprechende Vereinbarung mit deren Abneh-
mern zu vereinbaren.  
2. Kommt der Besteller seinen Verpflichtungen gemäß Ziffer 
IV.1. nicht nach und werden entsprechende Produkthaftungsan-
sprüche gegen den Lieferer geltend gemacht, stellt der Besteller 
den Lieferer im Innenverhältnis von den Ansprüchen frei. Sind 
vom Lieferer zu vertretende Umstände mitursächlich geworden, 
erfolgt die Freistellung gemäß § 254 BGB. 
3. Der Besteller ist verpflichtet, die Produkte des Lieferers und 
deren praktische Verwendung zu beobachten. Dies gilt auch 
nach der Weiterveräußerung, sei es in unverarbeiteter, verarbei-
teter, verbundener, vermischter oder vermengter Form. Die 
Produktbeobachtungspflicht bezieht sich insbesondere auf noch 
unbekannte schädliche Eigenschaften des Produktes oder eine 
Gefahrenlage schaffende Verwendungen und Verwendungsfol-
gen. Der Lieferer ist auf so gewonnene Erkenntnisse unverzüg-
lich hinzuweisen. 

V. Exportbestimmungen und Korruptionsbekämpfung 
Ergänzend zu Artikel X der ZVEI Bedingungen gilt folgendes:  
1. Die Erfüllung von Pflichten gemäß dieser Geschäftsbedingun-
gen steht unter dem Vorbehalt, dass dies nicht gegen nationales 
Recht, EU-Recht, das Recht der Vereinten Nationen (UN) oder 
der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder sonstige an-

wendbare Rechtsvorschriften, insbesondere im Hinblick auf 
etwaige Handelssanktionen besteht.  
2. Der Besteller verpflichtet sich, alle im Punkt 1 genannten 
Gesetze einzuhalten. Der Besteller darf keinerlei Maßnahmen 
ergreifen, die EATON oder ein mit EATON verbundenes Unter-
nehmen der Gefahr aussetzen könnte, gegen diese Gesetze, 
Verordnungen, Regeln und/oder Vorschriften zu verstoßen. 
3. Der Besteller verpflichtet sich zur Einhaltung aller anwendba-
ren Anti-Korruptionsgesetze und Verordnungen, einschließlich 
(jedoch nicht ausschließlich) des US Foreign Corrupt Act und 
des UK Bribery ACT. Der Besteller verpflichtet sich zur Einhal-
tung der weltweiten Anti-Korruptionsrichtlinien und der Gift & 
Entertainment Richtlinie von EATON, die dem Besteller auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 
4. Der Besteller verpflichtet sich zur Einhaltung des EATON 
Ethikkodex sowie der dazugehörigen Richtlinien, welche dem 
Besteller auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.  
5. Der Besteller stellt EATON von etwaigen Schadensersatzan-
sprüchen, die wegen eines Verstoßes nach dieser Ziffer V. 
gegen EATON geltend gemacht werden, frei und hält EATON 
vollumfänglich schadlos. 

VI. Gewerbliche Schutzrechte, Markennutzung 
Ergänzend zu Artikel IX der ZVEI Bedingungen gilt folgen-
des:  
1. Jede Partei bleibt uneingeschränkt Eigentümer ihrer jeweils 
bestehenden gewerblichen Schutzrechte, und keine Regelung in 
diesen Geschäftsbedingungen ist dahingehend zu verstehen, 
dass Rechte an bestehenden gewerblichen Schutzrechten auf 
die andere Partei übertragen werden sollen. Sämtliche im Hin-
blick auf die Produkte und Dienstleistungen bestehenden ge-
werblichen Schutzrechte und Urheberrechte verbleiben uneinge-
schränkt bei EATON. 
2. Der Besteller ist nicht berechtigt, selbst oder durch Dritte 
irgendwelche Handlungen vorzunehmen, die die Schutzrechte 
von EATON, welche den Produkten oder den Geschäfts- und 
Firmenwerten zugeordnet sind und verwendet werden, insbe-
sondere die gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte von 
EATON in Bezug auf die Produkte, sowie EATON selbst, schä-
digen oder diesen entgegenstehen würden. Dies umfasst insbe-
sondere Marken, Markennamen, Dienstleistungsmarken, Logos 
oder Handels-aufmachungen oder andere Markennamen, unab-
hängig davon, ob diese eingetragen sind oder nicht. Insbesonde-
re ist es dem Besteller untersagt, auf den Produkten selbst oder 
in den zugehörigen Dokumenten verwandte Marken-, Produkt- 
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und Handelsnamen, einschließlich technischer Daten und Pro-
duktnummer weder zu entfernen, noch zu verändern, unkennt-
lich zu machen oder sonst wie das geistige Eigentum von 
EATON zu schädigen, beispielsweise durch die Einbindung 
anderer Marken (ganz oder teilweise) in die Produkte oder 
zuzulassen, dass Dritte dies tun. Soweit im Rahmen dieses 
Vertrags nicht ausdrücklich gestattet, darf der Besteller von 
EATON im Zusammenhang mit den Produkten verwendete 
Marken nicht auf Firmenpapier, Werbe-, Verkaufsförderungs- 
oder Verkaufsmaterial verwenden oder Dritten eine solche 
Verwendung gestatten, sofern es sich dabei nicht um die von 
EATON an den Besteller gelieferten Produkte oder sonstige 
Materialien handelt. Das gesamte Werbe-, Verkaufsförderungs- 
und Verkaufsmaterial, das dem Besteller von EATON zur Verfü-
gung gestellt wird, bleibt alleiniges Eigentum von EATON. Der 
Besteller ist nicht berechtigt, das Recht zur Benutzung dieser 
Materialien auf Dritte zu übertragen. Der Besteller ist nicht be-
rechtigt, den Namen „EATON“ oder das „EATON – Logo“ im 
offiziellen Namen, Firmennamen, Handels- oder Geschäftsbe-
zeichnungen, Domainnamen oder in einem vergleichbaren 
Namen des Bestellers, allein oder in Verbindung mit anderen 
Namen oder Zeichen, ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
von EATON, zu nutzen. 
3. Der Besteller informiert EATON unverzüglich, sobald dem 
Besteller Verletzungen der Marke oder des geistigen Eigentums 
von EATON und/oder wettbewerbswidrige Handlungen bekannt 
werden. Die Parteien werden gemeinsam über das angemesse-
ne Vorgehen diskutieren. Der Besteller wird EATON und dessen 
verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit diesbezügli-
chen rechtlichen Schritten in jederlei Hinsicht unterstützen. 
4. Sollten gegen den Besteller Ansprüche erhoben werden, die 
eine Verletzung von Rechten Dritter durch die Waren oder deren 
Nutzung oder Wiederverkauf geltend machen, kann EATON 
entweder für den Besteller das Recht zur fortgesetzten Nutzung 
der Waren erwirken, Ersatz für die Waren beschaffen, die Waren 
so abändern, dass sie keine Rechte Dritter mehr verletzen oder 
den Kaufpreis erstatten, wenn nach vernünftigen Massstäben 
keine dieser Alternativen verfügbar ist. 
5. In den vorliegenden Geschäftsbedingungen haben folgende 
Begriffe die nachstehenden Bedeutungen: 
5.1 “Bestehende Schutzrechte” sind geistiges Eigentum und alle 
geistigen Eigentumsrechte, welches vor dem Datum der Auf-
tragsannahme bestand. Ebenfalls umfasst dieser Begriff alle 
geistigen Eigentumsrechte, die nach dem Datum der Auf-
tragsannahme, jedoch ausserhalb des Geltungsbereichs der 

vorliegenden Geschäftsbedingungen begründet wurden; 
5.2. “Neue Schutzrechte” sind während der Geschäftsbeziehung 
erzeugtes geistiges Eigentum sowie alle geistigen Eigentums-
rechte; 
5.3. “Gewerbliche Schutz- und Urheberrechte” sind alle geistigen 
Eigentums- und gewerblichen Schutzrechte, unter anderem 
Urheberrechte, moralische Rechte und verwandte Rechte, alle 
Rechte in Zusammenhang mit: Erfindungen (einschliesslich 
Patentrechte und Gebrauchsmuster), Marken, vertrauliche 
Informationen (einschliesslich Geschäftsgeheimnissen und 
Know-how), Zeichnungen, Prototypen, Algorithmen, Software, 
Halbleiterschutzrechte und Halbleiter-topographien sowie alle 
anderen Rechte, die aus geistiger Arbeit in den Bereichen In-
dustrie, Wissenschaft, Literatur oder Kunst hervorgehen und 
unabhängig davon, ob eingetragen, nicht eingetragen oder 
eintragungsfähig, weltweit gesetzlich geschützt sind, ferner alle 
diesbezüglichen Anträge. 

VII. Geheimhaltung und Bekanntgaben
1. “Vertrauliche Informationen” sind alle Informationen (ungeach-
tet davon, ob diese schriftlich, mündlich, elektronisch oder in 
sonstiger Form direkt oder indirekt kommuniziert werden), ein-
schließlich der Informationen, welche im Zusammenhang mit 
diesen Geschäftsbedingungen und den darin geregelten Ge-
schäftsvorfällen oder einer daraus resultierenden Vereinbarung 
stehen und welche ihrer Natur nach lediglich für die empfangen-
de Partei bestimmt, welche als “vertraulich” oder “geheim” ge-
kennzeichnet, oder welche in sonstiger Weise vertraulich sind.  

2. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die jeweils 
offenlegende Partei ist es den Parteien, einschließlich ihrer 
jeweiligen verbundenen Unternehmen, Eigentümer, Führungs-
kräfte und Mitarbeiter, nicht gestattet, Geschäftsgeheimnisse 
oder sonstige vertrauliche Informationen der anderen Partei 
(unabhängig davon, ob diese Informationen die Betriebs- oder 
Geschäftspraktiken der anderen Partei oder die Produkte betref-
fen), die sie direkt oder indirekt oder infolge der Geschäftsbezie-
hung erhalten, zu anderen Zwecken als zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung der Geschäftsbeziehung zu nutzen oder offenzulegen 
oder deren Nutzung oder Offenlegung gegenüber Dritten zuzu-
lassen oder öffentliche Verlautbarungen, Mitteilungen oder 
Rundschreiben über die Gegenstand dieses Vertrags bildenden 
Geschäfte herauszugeben. Die Bestimmungen dieser Ziffer VII 
dienen nicht dazu, die Verwendung oder Verbreitung von Infor-
mationen einzuschränken, die (i) bei ihrer Offenlegung gegen-
über dem Empfänger bereits öffentlich bekannt waren; (ii) nach 

der Offenlegung gegenüber dem Empfänger, ohne dessen 
Verschulden, öffentlich bekannt werden; (iii) sich zum Zeitpunkt 
ihrer Offenlegung gegenüber dem Empfänger bereits in dessen 
Besitz befanden; und bei denen der Empfänger nicht zur Ge-
heimhaltung verpflichtet war; (iv) vom Empfänger oder dessen 
verbundenen Unternehmen in eigenständiger Arbeit und ohne 
Zuhilfenahme vertraulicher Informationen der offenlegenden 
Partei oder anderer Informationen unabhängig entwickelt wur-
den, die gegenüber Dritten im Vertrauen offengelegt wurden, 
wenn dies durch aktuelle schriftliche Unterlagen nachweisbar ist; 
oder (v) nach dem Gesetz, gemäß den Bestimmungen einer 
Börsenzulassungsbehörde oder Börse, die für eine der Parteien 
zuständig ist, oder der sich eine Partei unterwirft, oder nach 
Aufforderung durch eine Behörde oder eine andere ermächtigte 
Stelle, die für eine der Parteien zuständig ist, oder der sich eine 
der Parteien unterwirft, offengelegt werden müssen, und zwar 
unabhängig davon, ob diese Forderung Gesetzeskraft hat oder 
nicht. Im Zusammenhang mit der betreffenden öffentlichen 
Verlautbarung, der Mitteilung oder dem Rundschreiben ist soweit 
als möglich Rücksprache mit der anderen Partei zu halten und 
sind deren Vorgaben im Hinblick auf die Wahl des Zeitpunkts, 
den Inhalt und die Art und Weise der Bekanntgabe bzw. des 
Versands hinlänglich zu berücksichtigen; (vi) die der Empfänger 
rechtmäßig von Dritten erhält, die ohne Einschränkung zu einer 
solchen Offenlegung berechtigt sind. 
3. Eine offenlegende Partei übernimmt keine Haftung oder 
Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in vertraulichen 
Informationen, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung offenge-
legt werden oder für Entscheidungen, die der Empfänger im 
Vertrauen auf solche Informationen trifft. Im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung wird keinerlei (ausdrückliche, konkludente 
oder gesetzliche) Gewährleistung für die Genauigkeit oder 
Vollständigkeit der offengelegten vertraulichen Informationen 
übernommen. 
4. Diese Pflicht zur Geheimhaltung gilt für die Dauer der Ge-
schäftsbeziehung sowie bis zu 5 Jahre nach deren Kündigung 
bzw. Ablauf (unabhängig vom Grund).  

VIII. Höhere Gewalt
1. Kann EATON aufgrund von höherer Gewalt seine Pflichten im 
Rahmen dieser Geschäftsbedingungen (ausgenommen der 
Zahlungspflicht) nicht oder nur verzögert erfüllen, werden diese 
Pflichten von EATON für die Dauer des Ereignisses höherer 
Gewalt und insoweit ausgesetzt, als eine Erfüllung nicht oder nur 
mit Verzögerung möglich ist. 

2. “Höhere Gewalt“ ist jedes Ereignis ausserhalb des Einflussbe-
reichs von EATON; dies umfasst insbesondere Streiks, Aussper-
rungen, Arbeitskämpfe (jedoch ausgenommen Streiks, Aussper-
rungen und Arbeitskämpfe mit Beteiligung von EATON Mitarbei-
tern), Lieferprobleme und -verzögerungen, Vertragsverstösse 
oder Streitigkeiten mit Unterlieferanten von EATON, Naturkata-
strophen, Krieg, Aufstand, zivile Unruhen, böswillige Beschädi-
gung (ausgenommen jedoch böswillige Beschädigungen unter 
Beteiligung von EATON Mitarbeitern), die Einhaltung von gesetz-
lichen oder behördlichen Anordnungen, Regeln, Vorschriften 
oder Anweisungen, Embargos und Handelsbeschränkungen, 
Unfälle, Ausfälle von Produktionsanlagen oder Maschinenbrän-
de, Hochwasser, Sturm sowie Schwierigkeiten bei der und er-
höhte Kosten für die Beschaffung von Arbeitskräften, Waren 
oder Transportmitteln. 
3. Hat ein Ereignis höherer Gewalt im Sinne von Artikel 2 erheb-
liche Auswirkungen auf die Lieferungen oder die Geschäfte des 
Bestellers, ist der Vertrag unter Berücksichtigung der Grundsätze 
der Angemessenheit gutgläubig anzupassen. Soweit eine solche 
Anpassung aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar ist, ist 
EATON zum Vertragsrücktritt berechtigt. Hat EATON die Ab-
sicht, dieses Recht in Anspruch zu nehmen, ist der Besteller 
hierüber umgehend nach Einschätzung der durch das Ereignis 
höherer Gewalt herbeigeführten Auswirkungen zu unterrichten 
und zwar auch dann, wenn mit dem Besteller eine Verlängerung 
der Lieferfrist vereinbart wurde. 

Impressum 
herausgegeben: EATON Electric GmbH Hein-Moeller-
Straße 7-11 
D-53115 Bonn 
www.EATON.com  
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